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Vierte Ordnung 
zur Änderung der Studienordnung 

für den Europäischen Studiengang Management (E.S.M.) 
an der Fachhochschule Bielefeld 

vom 12. März 2004 
 

 
Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 94 Abs. 1 i. V. m. § 25 Abs. 4 und § 28 Abs. 1 des Geset-
zes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz - HG) vom  
14. März 2000 (GV. NRW. S. 190), geändert durch Gesetz vom 18. Dezember 2002 (GV. 
NRW. S. 644), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 28. Januar 2003 (GV. NRW. 
S. 36) hat der Fachbereichsrat Wirtschaft der Fachhochschule Bielefeld folgende Ordnung als 
Änderungssatzung erlassen: 
 

Artikel I 
 

Die Studienordnung (STO) für den Europäischen Studiengang Management (E.S.M.) an der 
Fachhochschule Bielefeld vom 3. November 1999 i. d. F. der Änderung vom 28.11.2002 (Ver-
kündungsblatt der Fachhochschule Bielefeld vom 16,11.1999 bzw. – Amtliche Bekanntma-
chungen – 2002, Nummer 47,  S. 210) wird wie folgt geändert: 
 
Die bisherige Regelung des § 12 Abs. 3 der STO („Zu einer Prüfung des Hauptstudiums ge-
mäß § 21 DPO wird nur zugelassen, wer die Zwischenprüfung gemäß § 20 Abs. 1 DPO bis auf 
eine bestanden hat. Davon ausgenommen sind die Prüfungen gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 2, 5 und 
9.“) wird durch folgende Regelung ersetzt: 
„Zu einer Prüfung im Hauptstudium gemäß § 21 DPO wird nur zugelassen, wer die Zwischen-
prüfung gemäß § 20 Abs. 1 DPO bis auf zwei Fachprüfungen bestanden hat. Davon ausge-
nommen ist die Prüfung gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 9.“ 
 
Anlage 1 wird wie folgt geändert: 
Die Auflistung der Partnerhochschulen des Fachbereiches Wirtschaft wird ersatzlos gestri-
chen. Die Anlage erhält folgende neue Gestalt: 

„Partnerhochschulen der Fachhochschule Bielefeld 
Fachbereich Wirtschaft 

 
Das Auslandsstudium muss an einer europäischen Partnerhochschule des Fachbereichs Wirt-
schaft stattfinden. Eine stets aktuelle Liste der Partnerhochschulen ist im Auslandsbüro des 
Fachbereichs Wirtschaft einzusehen.“ 
 

Artikel II 
 
Diese Ordnung wird im Verkündungsblatt der Fachhochschule Bielefeld – Amtliche Bekannt-
machungen – bekanntgegeben. Sie tritt einen Tag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. 
 

----------------------------------------------------------------------------- 
 
Ausgefertigt aufgrund eines Beschlusses des Fachbereichrates des Fachbereichs Wirtschaft 
vom 15. Oktober 2003. 
 
Bielefeld, den 12.03.2004 
 
Die Rektorin 
der Fachhochschule Bielefeld 
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gez. Prof. Dr. B. Rennen-Allhoff  
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Dritte Ordnung 
zur Änderung der Diplomprüfungsordnung 

für den Europäischen Studiengang Management (E.S.M.) 
an der Fachhochschule Bielefeld 

vom 12. März 2004 
 

 
 

Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 94 Abs. 1 i. V. m. § 25 Abs. 4 und § 28 Abs. 1 des Ge-
setzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz - HG) vom 
14. März 2000 (GV. NRW. S. 190), geändert durch Gesetz vom 18. Dezember 2002 (GV. 
NRW. S. 644), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 28. Januar 2003 (GV. 
NRW. S. 36) hat der Fachbereichsrat Wirtschaft der Fachhochschule Bielefeld folgende 
Ordnung als Änderungssatzung erlassen: 
 

Artikel I 
 

Die Diplomprüfungsordnung (DPO) für den Europäischen Studiengang Management 
(E.S.M.) an der Fachhochschule Bielefeld vom 12. Januar 1998 i. d. F. der Änderung vom 
27.11.2002 (ABl. NRW. 2 Nr. 10/99, S. 809 bzw. Verkündungsblatt der Fachhochschule Bie-
lefeld – Amtliche Bekanntmachungen – 2002, Nummer 47,  S. 208-209) wird wie folgt geän-
dert: 
 
Die bisherige Regelung des § 15 Abs. 2 der DPO („Zu einer Prüfung im Hauptstudium wird 
nur zugelassen, wer die Zwischenprüfung gemäß § 20 Abs. 1 bis auf eine bestanden hat. 
Davon ausgenommen sind die Prüfungen gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 2, 5 und 9.“) wird durch 
folgende Regelung ersetzt: 
„Zu einer Prüfung im Hauptstudium wird nur zugelassen, wer die Zwischenprüfung gemäß  
§ 20 Abs. 1 bis auf zwei Fachprüfungen bestanden hat. Davon ausgenommen ist die Prü-
fung gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 9.“ 
 
 

Artikel II 
 
Diese Ordnung wird im Verkündungsblatt der Fachhochschule Bielefeld – Amtliche Be-
kanntmachungen – bekanntgegeben. Sie tritt einen Tag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. 
 

----------------------------------------------------------------------------- 
 
Ausgefertigt aufgrund eines Beschlusses des Fachbereichrates des Fachbereichs Wirtschaft 
vom 15. Oktober 2003. 
 
 
Bielefeld, den 12.03.2004 
 
Die Rektorin 
der Fachhochschule Bielefeld 
 
 
 
gez. Prof. Dr. B. Rennen-Allhoff  




